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Regeste

Regeste Unlauterer Wettbewerb durch Verwendung eines unzutreffenden Titels (Art. 3 lit. c
UWG, Art. 13 lit. c aUWG) respektive durch irreführende Angaben (Art. 3 lit. b UWG, Art.
13 lit. b aUWG). Abgrenzung dieser beiden Tatbestandsvarianten. Ein akademischer Titel
ist unzutreffend, wenn der Träger ihn nicht, nicht rechtmässig oder von einer
Scheinuniversität erworben hat (E. 2a). Die Angabe des Titels "Dr. h.c." in der Firma eines
Unternehmens bzw. im wirtschaftlichen Wettbewerb ist irreführend, wenn dadurch beim
Durchschnittspublikum der falsche Eindruck erweckt wird, dass zwischen dem Erwerb des
Titels und dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens ein Zusammenhang bestehe (E. 2b).

Erwägungen

E. 2
Gemäss Art. 3 lit. c UWG handelt unlauter, wer unzutreffende Titel oder
Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer
Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken. Ein solches Verhalten wird nach Art. 23
UWG bei Vorsatz auf Antrag mit Gefängnis oder Busse bis zu Fr. 100'000.-- bestraft.
Gemäss Art. 13 lit. c aUWG wurde auf Antrag mit Gefängnis oder Busse bestraft, wer sich
vorsätzlich des unlauteren Wettbewerbs schuldig machte, indem er unzutreffende Titel oder
Berufsbezeichnungen verwendete, um den Anschein besonderer Auszeichnungen oder
Fähigkeiten zu erwecken. a) Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass der Gebrauch eines
Titels dann unlauter und der Titel dann "unzutreffend" im Sinne von Art. 3 lit. c UWG
(bzw. Art. 13 lit. c aUWG ) ist, wenn er im Sinne des Nachsatzes dieser Vorschrift geeignet
ist, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten des Trägers zu erwecken.
Erst dieser Nachsatz der Bestimmung definiere den Begriff des "unzutreffenden" Titels.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Art. 3 lit. c UWG und Art. 13 lit. c aUWG
setzen voraus, dass erstens der verwendete Titel unzutreffend ist und dass zweitens BGE
117 IV 324 S. 327 dieser unzutreffende Titel geeignet ist, den Anschein besonderer
Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken ( Art. 3 lit. c UWG ), respektive verwendet
wird, um den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken ( Art. 13
lit. c aUWG ), was selbstredend auch eine diesbezügliche Eignung voraussetzt. Diese
beiden Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, stehen selbständig nebeneinander
und dürfen nicht miteinander vermengt werden. Ein Titel ist nicht schon dann und deshalb
im Sinne von Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c aUWG "unzutreffend", wenn und weil er,
bei bestimmter Verwendungsart, geeignet ist, den Anschein besonderer Auszeichnungen
oder Fähigkeiten zu erwecken. Wollte man der Auffassung der Vorinstanz folgen, dann
wäre das gesetzliche Erfordernis des "unzutreffenden" Titels praktisch überflüssig. Wohl
kann man Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c aUWG als Spezialfall von Art. 3 lit. b UWG
bzw. Art. 13 lit. b aUWG betrachten (VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz,



1957, S. 94, TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage 1985, S. 930,
TROLLER/TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Auflage 1989, S. 190,
LUCAS DAVID, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage 1988, S. 71 N 193). Das
bedeutet aber nicht, dass ein Titel im Falle irreführender Verwendung im wirtschaftlichen
Verkehr eo ipso auch "unzutreffend" im Sinne der genannten Bestimmungen sei. Ob ein
Titel unzutreffend sei, bestimmt sich nicht danach, ob dessen Verwendung im konkreten
Fall die Gefahr einer Täuschung des Durchschnittspublikums begründe, sondern
entscheidet sich unabhängig davon. Ein Titel ist dann unzutreffend im Sinne der genannten
Bestimmungen, wenn der Träger ihn überhaupt nicht oder nicht rechtmässig oder von einer
eigentlichen Scheinuniversität erworben hat. Nichts davon trifft vorliegend zu. Die UPES
ist eine private Universität mit zwei Fakultäten, nämlich einer für Ingenieurwissenschaften
und Architektur und einer für Wirtschaftswissenschaften (vgl. BGE 113 II 282 E. 2). Es ist
davon auszugehen, dass sie jedenfalls einen Ehrendoktortitel "en Ciencias sociales"
verleihen kann, was denn auch im angefochtenen Urteil nicht bezweifelt wird. Ein
ausländischer Ehrendoktortitel ist nicht schon dann unzutreffend im Sinne der genannten
Bestimmungen, wenn die Anforderungen an dessen Verleihung - was die Vorinstanz in
bezug auf den konkreten Fall offengelassen hat - nicht den Anforderungen an die
Verleihung eines gleichartigen Titels in der Schweiz entsprechen; das Fehlen der
Gleichwertigkeit BGE 117 IV 324 S. 328 betrifft lediglich die Frage der Irreführung des
Publikums bei Verwendung des Titels im wirtschaftlichen Verkehr. Ein Titel ist ferner auch
nicht schon dann unzutreffend im Sinne von Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c aUWG ,
wenn er unvollständig, ohne Angabe der Fakultät - bloss "Dr." bzw. "Dr. h.c." statt "Dr.
med." bzw. "Dr. iur. h.c." - angegeben wird; auch diese Unvollständigkeit berührt lediglich
die Frage der Irreführung des Publikums im konkreten Fall. Der vom Beschwerdeführer in
der Firmenbezeichnung in Werbeschriften etc. verwendete Titel "Dr. h.c." kann somit
entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht mit der Begründung als "unzutreffend" im Sinne
von Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c aUWG qualifiziert werden, dass - was an sich
zutrifft (vgl. dazu nachstehend) - durch dessen Verwendung in Werbeschreiben für das
Übersetzungsbüro des Beschwerdeführers dem Durchschnittspublikum eine Auszeichnung
des Beschwerdeführers für besondere Verdienste in der Sprachwissenschaft vorgetäuscht
wird. Die Verurteilung des Beschwerdeführers aufgrund von Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13
lit. c aUWG ist daher mit dem Bundesrecht nicht vereinbar, was aber noch nicht bedeutet,
das angefochtene Urteil sei im Ergebnis bundesrechtswidrig. b) Gemäss Art. 3 lit. b (in
Verbindung mit Art. 23) UWG bzw. Art. 13 lit. b aUWG handelt unlauter und ist strafbar,
wer über sich, seine Firma, seine Leistungen etc. unrichtige oder irreführende Angaben
macht ( Art. 3 lit. b UWG ), um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen ( Art.
13 lit. b aUWG ). Die Vorinstanz hält fest, dass der Beschwerdeführer mit der Verwendung
des fraglichen Ehrendoktortitels "selbstredend auch irreführende Angaben über seine Firma
und seine Leistungen ( Art. 3 lit. b UWG , Art. 13 lit. b aUWG )" gemacht hat. Sie erachtet
weitere Ausführungen dazu aber als überflüssig, da Art. 3 lit. b UWG bzw. Art. 13 lit. b
aUWG durch den im Vergleich dazu spezielleren Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c
aUWG im Sinne unechter Gesetzeskonkurrenz konsumiert werde. Der Beschwerdeführer
hat durch die Verwendung des fraglichen Ehrendoktortitels in der Firmenbezeichnung im
Branchentelefonbuch, in Inseraten und in Werbeschreiben für sein Übersetzungsbüro aus
den im angefochtenen Urteil zu Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c aUWG genannten
Gründen offensichtlich zumindest irreführende Angaben im Sinne von Art. 3 lit. b UWG
bzw. Art. 13 lit. b aUWG über sich und seine Firma gemacht. Die Verwendung BGE 117



IV 324 S. 329 des Titels "Dr. h.c." in der Firmenbezeichnung im Branchentelefonbuch und
in Werbeschreiben für das Übersetzungsbüro des Beschwerdeführers ist nach der
allgemeinen Lebenserfahrung gemäss den zutreffenden Ausführungen im angefochtenen
Entscheid geeignet, das unbefangene Durchschnittspublikum zu den Annahmen zu
verleiten, dass zwischen dem fraglichen Ehrendoktortitel und der Übersetzertätigkeit des
Beschwerdeführers ein Zusammenhang bestehe und dass der Beschwerdeführer den
Ehrendoktortitel gerade für besondere Verdienste auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften
bzw. der Übersetzertätigkeit erworben habe. Dies trifft indessen nicht zu. Der
Beschwerdeführer hat den fraglichen Titel in Tat und Wahrheit nicht für besondere
Verdienste solcher Art erworben. Gemäss seiner eigenen Darstellung, die im angefochtenen
Urteil wiedergegeben wird, erhielt er den Titel für verschiedene Leistungen für die fragliche
Universität (UPES) und das Volk von El Salvador; so habe er dreimal Delegationen der
UPES nach Zürich und in verschiedene europäische Hauptstädte eingeladen, wobei es um
die Organisation von Büchern gegangen sei; er habe jahrelang mit der technischen
Abteilung der UPES korrespondiert und diese informiert, wobei es um die Herstellung von
Möbeln aus Harz gegangen sei; er habe die Memoiren des Napoleón Duarte sowie mehrere
wissenschaftliche und technische Abhandlungen kostenlos übersetzt; zudem habe er
mittellose Studenten mit Fr. 10'000.-- unterstützt. Alle diese Leistungen können nicht als
besondere Verdienste auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften bzw. der
Übersetzertätigkeit qualifiziert werden. Der Eindruck, den die Verwendung des
Ehrendoktortitels "Dr. h.c." in der Firmenbezeichnung im wirtschaftlichen Verkehr beim
Durchschnittspublikum erweckt, nämlich dass der Beschwerdeführer den Titel für
besondere Verdienste auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften bzw. der
Übersetzertätigkeit erhalten habe, ist somit unrichtig. Das Durchschnittspublikum bringt
den Ehrendoktortitel, der vom Beschwerdeführer in der Werbung für sein
Übersetzungsbüro verwendet worden ist, nicht mit Leistungen von der Art in Verbindung,
wie sie der Beschwerdeführer tatsächlich erbracht hat. Ob sich der Beschwerdeführer
entsprechend seinen Behauptungen mit seinem grossen Unternehmen tatsächlich besondere
Verdienste um die Sprachwissenschaft erworben habe, die eines Ehrendoktortitels gerade
auch auf diesem Gebiet würdig sind, ist unerheblich. Belanglos ist vorliegend auch, ob die
Leistungen, für BGE 117 IV 324 S. 330 welche der Beschwerdeführer von der
salvadorianischen Universität den fraglichen Ehrendoktortitel erhalten hat, den Leistungen
gleichwertig sind, für welche auch Fakultäten schweizerischer Universitäten mitunter die
Ehrendoktorwürde verleihen, was die Vorinstanz zwar bezweifelt, letztlich aber
offengelassen hat. Entscheidend ist allein, dass das Durchschnittspublikum aus der Art und
Weise der Verwendung des Ehrendoktortitels "Dr. h.c." im wirtschaftlichen Verkehr den
falschen Eindruck gewinnt, der Beschwerdeführer habe den fraglichen Titel für besondere
Verdienste gerade auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften bzw. der Übersetzertätigkeit
erhalten. Indem der Beschwerdeführer in der Firmenbezeichnung im Branchentelefonbuch,
in Zeitungsinseraten und in Werbeschreiben für sein Übersetzungsbüro den Titel "Dr. h.c."
verwendete, machte er im Sinne von Art. 3 lit. b UWG resp. Art. 13 lit. b aUWG
irreführende Angaben über sich bzw. seine Firma. c) Der Beschwerdeführer erfüllte somit
durch die Verwendung des Titels "Dr. h.c." in der Firmenbezeichnung im
Branchentelefonbuch, in Zeitungsinseraten und in Werbeschreiben für sein
Übersetzungsbüro zwar entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht die
Tatbestandsvariante von Art. 3 lit. c UWG bzw. Art. 13 lit. c aUWG ; er erfüllte aber die -
von der Vorinstanz als konsumiert erachtete - Tatbestandsvariante von Art. 3 lit. b UWG



resp. Art. 13 lit. b aUWG , da die Angabe des Titels "Dr. h.c." aus den im angefochtenen
Urteil genannten Gründen zur Täuschung des Publikums geeignet und damit gemäss einer
zutreffenden Bemerkung im angefochtenen Entscheid irreführend ist. Die
Nichtigkeitsbeschwerde ist demnach insoweit abzuweisen. Eine Rückweisung der Sache an
die Vorinstanz erübrigt sich. Art. 3 lit. b UWG resp. Art. 13 lit. b aUWG einerseits und Art.
3 lit. c UWG resp. Art. 13 lit. c aUWG anderseits regeln zwei recht ähnliche Varianten
strafbaren unlauteren Verhaltens durch unrichtige oder irreführende Angaben über sich
selbst etc. im wirtschaftlichen Wettbewerb, wobei die Tatbestandsvariante gemäss lit. c im
Vergleich zu derjenigen gemäss lit. b spezieller ist. Das Gesetz droht für beide Varianten
die gleiche Strafe an. Die Schwere des Tatunrechts und des Verschuldens des
Beschwerdeführers hängt vorliegend nicht davon ab, unter welche der beiden grundsätzlich
in Betracht fallenden Varianten das inkriminierte Verhalten subsumiert wird. Die
Anwendung von Art. 3 lit. b UWG resp. Art. 13 lit. b aUWG anstelle der im Vergleich dazu
spezielleren BGE 117 IV 324 S. 331 Art. 3 lit. c UWG resp. 13 lit. c aUWG bei Verneinung
des Vorliegens eines unzutreffenden Titels lag angesichts des Grundsatzes "iura novit
curia" auch für den Beschwerdeführer erkennbar nahe, und er hat denn auch zur insoweit
einzig entscheidenden Frage der Irreführung des Publikums, die in beiden
Tatbestandsvarianten vorausgesetzt ist, Stellung genommen.

E. 3
Wer, um eine Täuschung zu bewirken, für ein im Handelsregister eingetragenes Geschäft
eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu Fr. 20'000.-- bestraft; beide
Strafen können verbunden werden (Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend
Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6. Oktober 1923;
nachfolgend HFG; SR 221.414). Der Titel "Dr. h.c.", den der Beschwerdeführer in der
Firmenbezeichnung im Branchentelefonbuch, in Zeitungsinseraten und in Werbeschreiben
für sein Übersetzungsbüro verwendete, ist in der im Handelsregister eingetragenen Firma
nicht enthalten. Die Angabe dieses Ehrendoktortitels ist nach dem Gesagten gemäss den
zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid irreführend und damit auch
täuschend im Sinne von Art. 2 Abs. 1 HFG ; denn das Durchschnittspublikum wird dadurch
nach der allgemeinen Lebenserfahrung zur Annahme verleitet, der Beschwerdeführer habe
den Ehrendoktortitel gerade für besondere Verdienste bzw. Leistungen auf dem Gebiet der
Sprachwissenschaften bzw. der Übersetzertätigkeit erhalten, was in Tat und Wahrheit
jedoch nicht zutrifft. Die Widerhandlung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 HFG steht nach den
zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil, mit denen sich der Beschwerdeführer
in seiner Nichtigkeitsbeschwerde nicht auseinandersetzt, zu den UWG-Widerhandlungen in
echter Konkurrenz.
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